
26 
 

11   Operationelles Risiko (Art. 446 (EU) VO 575/2013) 

Für die Bestimmung des bankaufsichtlichen Anrechnungsbetrages für das operationelle 

Risiko wendet die Bank den Basisindikatoransatz  an. Zur näheren Erläuterung des 

Verfahrens wird auf die Ausführungen unter Kapitel 2.1 Risikomanagement verwiesen. 

Die sich aus dem operationellen Risiko der Bank ergebenden Eigenmittelanforderungen sind 

in Kapitel  5.2 quantifiziert. 

Die BBB betreibt die Geschäfte der MBB als Geschäftsbesorger. Die MBB verfügt über kein 

eigenes Personal, Mieträume bzw. Inventar. Insofern entstehen keine zusätzlichen 

operationellen Risiken in einer Gesamtbetrachtung. 

 

12   Risiken aus nicht im Handelsbuch enthaltenen Beteiligungen (Art. 447 (EU) 

VO 575/ 2013) 

Die BBB hält zum Stichtag 31.12.2019 eine Beteiligung im Rahmen der gewöhnlichen 

Geschäftstätigkeit (siehe Punkt 3.). Diese wird unverändert mit den Anschaffungskosten 

nach den Vorschriften des HGB bewertet (€ 8.000,00). Die Anteile sind nicht börsennotiert. 

Verkäufe haben im Berichtszeitraum nicht stattgefunden. 

Des Weiteren hat die BBB mit Wirkung vom 15.05.2019 100% der Geschäftsanteile an der 

MBB erworben. Der Kaufvertrag wurde am 30.04.2019 geschlossen.  

Die gehaltenen Beteiligungen der Bank werden aus strategischen Erwägungen langfristig 

gehalten. 

 

13   Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (Art. 448 (EU) VO 575/2013) 

Die BBB geht Zinsänderungsrisiken darüber in Form des Haltens von festverzinslichen 

Wertpapieren ein, die teilweise der Liquiditätsreserve zugeordnet sind. Nach der 

Anlagestrategie werden Anlagen grundsätzlich bis zur Endfälligkeit gehalten. 

Zinsänderungsrisiken beinhalten die möglichen Auswirkungen einer plötzlichen und 

unerwarteten Zinsänderung. Dabei werden plötzliche und unerwartete Zinsänderungen als 

eine Parallelverschiebung der Zinsstrukturkurve um 200 Basispunkte nach oben und um 200 

Basispunkte nach unten berücksichtigt. Die BBB hat hierbei die von der BaFin festgelegte 

Zinsänderung als sofort eintretende parallele Verschiebung der Zinsstrukturkurve um den 

vorgegebenen Wert anzuwenden. 
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Grundlage der Berechnung ist ein vom VDB Arbeitskreis Gesamtbanksteuerung zur 

Verfügung gestelltes (Excel)Template, das für die Berechnung der Effekte aus der 

Zinsänderung im Depot verwendet wird. 

Es handelt sich jedoch um eine ausschließlich hypothetische Annahme, da sämtliche 

Wertpapiere bis zur Fälligkeit gehalten werden. 

Es wird eine Mindestliquidität von TEUR 1.500 in Form von Kontokorrentguthaben/ 

Guthaben auf Cash-Konten gehalten. Vorhandene Liquidität wird nur sehr kurzfristig 

angelegt. Insgesamt sind Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch als wesentlich im Sinne der 

MaRisk eingestuft worden. Zur Überwachung der Zinsänderungsrisiken werden regelmäßig 

Szenario-Rechnungen durchgeführt und quartalsweise an die Bundesbank gemeldet.. 

Aufgrund der Besonderheiten in Art und Umfang der Geschäftstätigkeit haben Risiken aus 

vorzeitiger Kreditrückzahlung und aus dem Abzug unbefristeter Einlagen für die BBB keine 

Bedeutung 

 

14   Vergütungspolitik (Art. 450 (EU) VO 575/2013) 

Die BBB hat ein Vergütungssystem eingeführt, dass den strategischen Zielen des Konzern 

Rechnung trägt, es ist in den Organisationsrichtlinien niedergelegt. Aufgrund der 

Institutsorganisation ist eine Beteiligung der Kontrolleinheiten bei der Ausgestaltung und der 

Überwachung des Vergütungssystems nicht erforderlich. 

Für die Geschäftsführung legt der Verwaltungsrat alle Vergütungsbestandteile fest, dabei 

wird jeder Gehaltsbestandteil im Anstellungsvertrag geregelt. Die Vergütung der Mitarbeiter 

ist ebenfalls im jeweiligen Anstellungsvertrag individuell vereinbart.  

Garantierte variable Vergütungsbestandteile bestehen nicht. Leistungsanreize werden über 

die Gewährung freiwilliger Bonuszahlungen gesetzt, um die Mitarbeiterzufriedenheit für die 

individuell geleistete Arbeit und die Bindung an den Konzern zu erhöhen. Der Umfang dieser 

Anreize ist jedoch so gewählt, dass Interessenkonflikte verhindert, keine Anreize zur 

Eingehung unverhältnismäßig hoher Risiken geschaffen und eine Abhängigkeit von einer 

variablen Vergütung vermieden werden.  

In den Arbeitsverträgen für die Mitarbeiter sind lediglich Bruttogehälter für die zu leistende 

Arbeitszeit zuzüglich gesetzlicher Sozialabgaben und die durch die Mitgliedschaft im BVV 

Versicherungsverein des Bankgewerbes bedingten Arbeitgeberzuschüsse geregelt. Die 

Geschäftsführung führt jährlich intensive Personalgespräche (i.d.R. nach der Fertigstellung 

des Jahresabschlusses). Unabhängig von den Vertragsvereinbarungen wird zu diesem 

Zeitpunkt entschieden, ob und inwieweit die Geschäftsführung für einzelne eine 

leistungsorientierte prozentuale Gehaltsanpassung sowie/oder eine zusätzliche (variable) 
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Sonderzahlung für angemessen hält. Die Gewährung richtet sich nach dem individuellen 

Mitarbeiter- und dem Unternehmenserfolg. 

In den Anstellungsverträgen der Geschäftsführer ist die freiwillige Gewährung einer 

Tantieme vorgesehen. Über die Höhe der Tantieme entscheidet der Verwaltungsrat auf 

Basis individueller Zielvereinbarungen. Eine Obergrenze für die variable Vergütung wurde 

mit maximal 30 % der Festbezüge festgelegt. 

Es werden ausschließlich Bonus- bzw. Tantiemezahlungen für das abgelaufene 

Geschäftsjahr gewährt, mehrjährige Leistungsanreize bestehen nicht. Die Zahlungen 

erfolgen an Mitarbeiter und Geschäftsführer, die zeitanteilig im abgeschlossenen 

Geschäftsjahr für die BBB tätig waren. 

Mit Wirkung vom 15. Mai 2019 hat die BBB für deren Tochterunternehmen (MBB) die 

Geschäftsbesorgung in Personalunion übernommen. Entsprechend wurden die Kosten für 

die Aufstockung der Arbeitszeit für die Buchhaltung sowie die des Beteiligungsmanagers an 

die MBB weiterbelastet. Gleiches gilt für den Mehraufwand für die Geschäftsführung. 

 

Folgende Brutto-Vergütungen wurden im Geschäftsjahr 2020 gezahlt: 

 
Gesamtbank (TEUR) 

Feste Vergütung 631 

Variable Vergütung  58 

Zahl der Begünstigten 8 

 

Da die BBB im Sinne des §17 der InstitutsVergV nicht als bedeutendes Institut einzustufen 

ist, besteht gem. Art. 450 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 keine Verpflichtung, 

quantitative Angaben zur Vergütung von Mitgliedern des Leitungsorgans öffentlich 

zugänglich zu machen. Somit verzichten wir auf die getrennte Darstellung der 

Vergütungsbestandteile von Geschäftsführern und Mitarbeitern. 

Zurückbehaltene Vergütungen bestehen nicht.  

Neueinstellungsprämien und Abfindungen wurden im Geschäftsjahr 2020 nicht gezahlt.  

Es wurden keine Vergütungen oberhalb von TEUR 1.000 gezahlt. 

 

15   Kreditrisikominderungstechniken (Art. 453 (EU) VO 575/2013) 

Aufgrund der geschäftspolitischen Konzentration auf das Bundesland Bremen kommt es 

auch bei den berücksichtigungsfähigen Sicherungsinstrumenten zu einer geografischen 

Konzentration der Sicherheiten.  

Eine Begrenzung der Risiken im operativen Neugeschäft erfolgt durch die Limitierung von 

Bürgschaften auf einen Höchstbetrag von EUR 1,25 Mio. sowie von Garantien auf einen 
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Betrag von EUR 0,28 Mio. bzw. Beteiligungen von EUR 0,4 Mio. je Risikoeinheit. 

Rückbürgschaften der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Bremen sichern derzeit 

maximal 65 % der übernommenen Bürgschaften und 70 % der Garantien. 

Aufgrund der Corona-Krise gelten seit dem 13.03.2020 folgende Sonderbedingungen: 

- Die Höchstgrenze für Bürgschaftsübernahmen beträgt bis zum 31.12.2021 EUR 

2.500.000,00 bei einem Verbürgungsgrad von max. 90 % (für Kreditbeträge bis Euro 

250.000,00 bis zu 100 %).  

- Für das Garantiegeschäft gilt unverändert eine Höchstgrenze für Beteiligungen in Höhe 

von EUR 400.000,00 pro Engagement. Die Risikoübernahmen gegenüber der MBB 

betragen max. 80%. Die Gesamthöhe für Bürgschaften und Garantien darf die 

Höchstgrenze von EUR 2.500.000,00 pro Engagement nicht übersteigen. Bei Betrachtung 

der Institutsgruppe ist noch das Eigenobligo der MBB aus den Beteiligungen (30% bzw. 

20 %) hinzuzurechnen. 

- Nach den hierfür gültigen Rückbürgschafts-/Rückgarantieerklärungen übernehmen Bund 

und Land für Bürgschaftsübernahmen bis zum 31.12.2021 insgesamt Rückbürgschaften 

i.H.v. bis zu 100% sowie Rückgarantien von 80%.  

Bürgschaften und Garantien werden, soweit dies möglich ist, über bankübliche Sicherheiten 

besichert, es handelt sich insbesondere um grundbuchliche Sicherheiten und Risiko-

lebensversicherungen. Hier wird die BBB gleichrangig an den von den Hausbanken im 

Kreditvertrag mit dem Kunden abgeschlossenen Sicherheiten beteiligt. Eine 

Sicherheitenbewertung erfolgt erst bei Ausfall des Kunden. Sicherheiten werden bis zum 

Ausfall des Kunden nicht bei uns, sondern von der Hausbank verwaltet. 

Für stille Beteiligungen der MBB werden mit Ausnahme persönlicher Bürgschaften der 

Gesellschafter gewöhnlich keine weiteren Sicherheiten gestellt. 
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Einen Überblick über den Gesamtbetrag der besicherten Positionswerte gibt die folgende 

Tabelle: 

 

 davon besichert durch 

Portfolio 

 
Positionsbetrag 

zum 
31.12.2020 

Finanzielle  
Sicher- 
heiten 

Sonstige 
physische 

Sicherheiten
1
 

 
Garantien/ 

Kredit-
derivate 

 
In TEUR in TEUR in TEUR in TEUR 

Forderungsklassen        

 - Zentralstaaten und Zentralbanken        

 - regionale und lokale Gebietskörperschaften 1.247       

 - öffentliche Stellen        

 - multilaterale Entwicklungsbanken        

 - internationale Organisationen        

 - Institute 9.159       

 - Unternehmen 7.836   
 

5.183 

 - Mengengeschäft 41.854 
  

28.785 

 - Risikopositionen in Form von gedeckten    
   Schuldverschreibungen 

506       

 - ausgefallene Risikopositionen 15.938   
 

10.799 

 - Garantien- und Beteiligungspositionen
2
 6.049     1.769  

-  sonstige Positionen 206    

Gesamt 82.795 
  

46.536 
 1

Meint alle übrigen Sicherheiten, die nicht unter finanzielle Sicherheiten oder Garantien/Kreditderivate zu fassen sind 
2 
In dieser Position ist die bei der BBB aktivierte Beteiligung an der MBB T€ 2.387 enthalten.. 

Tabelle: „Gesamtbetrag der besicherten Positionswerte (ohne Verbriefung)“ 

 

Bremen, den 26.07.2021 

gez. Geschäftsführung 





(A) BETRAG 

AM TAG DER 

OFFEN-

LEGUNG

(B) VERWEIS 

AUF ARTIKEL IN 

DER 

VERORDNUNG 

(EU) Nr. 

575/2013 

(C) BETRÄGE, DIE DER 

BEHANDLUNG VOR DER 

VERORDNUNG (EU) Nr. 

575/2013 UNTERLIEGEN 

ODER 

VORGESCHRIEBENER 

RESTBETRAG GEMÄß 

VERORDNUNG (EU) Nr. 

575/2013 

1 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio 3.300.000,00

26 (1), 27, 28, 29, 

Verzeichnis der 

EBA gemäß 

Artikel 26 Absatz 

3

0,00

davon:GmbH-Anteile 3.300.000,00 0,00

2 Einbehaltene Gewinne 0,00 26 (1) (c) 0,00

3
Kumuliertes sonstiges Ergebnis (und sonstige Rücklagen, zur Berücksichtigung nicht realisierter Gewinne und 

Verluste nach den anwendbaren Rechnungslegungsstandards)
5.701.676,93 26 (1) 0,00

3a Fonds für allgemeine Bankrisiken 800.000,00 26 (1) (f) 0,00

4
Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 3 zuzüglich des mit ihnen verbundenen Agios, dessen 

Anrechnung auf das CET1 ausläuft
0,00 486 (2) 0,00

4a Staatliche Kapitalzuführungen mit Bestandsschutz bis 1. Januar 2018 0,00 483 (2) 0,00

5 Minderheitsbeteiligungen (zulässiger Betrag in konsolidiertem CET1) 0,00 84, 479, 480 0,00

5a Von unabhängiger Seite geprüfte Zwischengewinne, abzüglich aller vorhersehbaren Abgaben oder Dividenden 0,00 26 (2) 0,00

6 Hartes Kernkapital (CET1) vor regulatorischen Anpassungen 9.801.676,93 0,00

7 Zusätzliche Bewertungsanpassungen (negativer Betrag) 0,00 34, 105 0,00

8 Immaterielle Vermögenswerte (verringert um entsprechende Steuerschulden) (negativer Betrag) 38.401,00
36 (1) (b), 37, 472 

(4)
0,00

9 In der EU: leeres Feld 0,00 0,00

10

Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, ausgenommen derjenigen, die aus temporären 

Differenzen resultieren (verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn die Bedingungen von Artikel 38 Absatz 

3 erfüllt sind) (negativer Betrag)

0,00
36 (1) (c), 38, 472 

(5)
0,00

11 Rücklagen aus Gewinnen oder Verlusten aus zeitwertbilanzierten Geschäften zur Absicherung von Zahlungsströmen 0,00 33 (a) 0,00

12 Negative Beträge aus der Berechnung der erwarteten Verlustbeträge 0,00
36 (1) (d), 40, 

159, 472 (6)
0,00

13 Anstieg des Eigenkapitals, der sich aus verbrieften Aktiva ergibt (negativer Betrag) 0,00 32 (1) 0,00

14
Durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert 

bewerteten eigenen Verbindlichkeiten
0,00 33 (b) 0,00

15 Vermögenswerte aus Pensionsfonds mit Leistungszusage (negativer Betrag) 0,00
36 (1) (e), 41, 472 

(7)
0,00

16 Direkte und indirekte Positionen eines Instituts in eigenen Instrumenten des harten Kernkapitals (negativer Betrag) 0,00
36 (1) (f), 42, 472 

(8)
0,00

17

Positionen in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, die eine 

Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen 

(negativer Betrag)

0,00
36 (1) (g), 44, 472 

(9)
0,00

18

Direkte und indirekte Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der 

Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich 

anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)

0,00
36 (1) (h), 43, 45, 

46, 49 (2) (3), 79, 

472 (10)

0,00

19

Direkte, indirekte und synthetische Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von 

Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und 

abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)

0,00

36 (1) (i), 43, 45, 

47, 48 (1) (b), 49 

(1) bis (3), 79, 

470, 472 (11)

0,00

20 In der EU: leeres Feld 0,00 0,00

20a
Forderungsbetrag aus folgenden Posten, denen ein Risikogewicht von 1 250 % zuzuordnen ist, wenn das Institut als 

Alternative jenen Forderungsbetrag vom Betrag der Posten des harten Kernkapitals abzieht
0,00 36 (1) (k) 0,00

20b davon: qualifizierte Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors (negativer Betrag) 0,00
36 (1) (k) (i), 89 

bis 91
0,00

20c davon: Verbriefungspositionen (negativer Betrag) 0,00
36 (1) (k) (ii) 243 

(1) (b) 244 (1) (b) 

258

0,00

0,00 0,00

20d davon: Vorleistungen (negativer Betrag) 0,00
36 (1) (k) (iii), 379 

(3)
0,00

21

Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren (über 

dem Schwellenwert von 10 %, verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn die Bedingungen von Artikel 38 

Absatz 3 erfüllt sind) (negativer Betrag)

0,00
36 (1) (c), 38, 48 

(1) (a), 470, 472 

(5)

0,00

22 Betrag, der über dem Schwellenwert von 15 % liegt (negativer Betrag) 0,00 48 (1) 0,00

23
davon: direkte und indirekte Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der 

Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält
0,00

36 (1) (i), 48 (1) 

(b), 470, 472 (11)
0,00

24 In der EU: leeres Feld 0,00 0,00

25
davon: von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen 

resultieren
0,00

36 (1) (c), 38, 48 

(1) (a), 470, 472 

(5)

0,00

25a Verluste des laufenden Geschäftsjahres (negativer Betrag) 0,00 36 (1) (a), 472 (3) 0,00

25b Vorhersehbare steuerliche Belastung auf Posten des harten Kernkapitals (negativer Betrag) 0,00 36 (1) (l) 0,00

26
Regulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals in Bezug auf Beträge, die der Vor-CRR-Behandlung 

unterliegen
0,00 0,00

26a
Regulatorische Anpassungen im Zusammenhang mit nicht realisierten Gewinnen und Verlusten gemäß Artikel 467 

und 468
0,00 0,00

davon: ... Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Verluste 1 0,00 467 0,00

davon: ... Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Verluste 2 0,00 467 0,00

davon: ... Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Gewinne 1 0,00 468 0,00

davon: ... Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Gewinne 2 0,00 468 0,00

26b 
Vom harten Kernkapital in Abzug zu bringender oder hinzuzurechnender Betrag in Bezug auf zusätzliche Abzugs- 

und Korrekturposten und gemäß der Vor-CRR-Behandlung erforderliche Abzüge
0,00 481 0,00

davon: … 0,00 481 0,00

27
Betrag der von den Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringenden Posten, der das zusätzliche 

Kernkapital des Instituts überschreitet (negativer Betrag)
0,00 36 (1) (j) 0,00

28 Regulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals (CET1) insgesamt 38.401,00 0,00

29 Hartes Kernkapital (CET1) 9.763.275,93 0,00

30 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio 0,00 51, 52 0,00

Hartes Kernkapital: Instrumente und Rücklagen

Hartes Kernkapital (CET1): regulatorische Anpassungen

Zusätzliches Kernkapital (AT1): Instrumente



31 davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Eigenkapital eingestuft 0,00 0,00

32 davon: gemäß anwendbaren Rechnungslegungsstandards als Passiva eingestuft 0,00 0,00

33
Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 4 zuzüglich des mit ihnen verbundenen Agios, dessen 

Anrechnung auf das AT1 ausläuft
0,00 486 (3) 0,00

33a Staatliche Kapitalzuführungen mit Bestandsschutz bis 1. Januar 2018 0,00 483 (3) 0,00

34

Zum konsolidierten zusätzlichen Kernkapital zählende Instrumente des qualifizierten Kernkapitals (einschließlich 

nicht in Zeile 5 enthaltener Minderheitsbeteiligungen), die von Tochterunternehmen begeben worden sind und von 

Drittparteien gehalten werden

0,00 85, 86, 480 0,00

35 davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren Anrechnung ausläuft 0,00 486 (3) 0,00

36 Zusätzliches Kernkapital (AT1) vor regulatorischen Anpassungen 0,00 0,00

37
Direkte und indirekte Positionen eines Instituts in eigenen Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (negativer 

Betrag)
0,00

52 (1) (b), 56 (a), 

57, 475 (2)
0,00

38

Positionen in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der Finanzbranche, die eine 

Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen Eigenmittel künstlich zu erhöhen 

(negativer Betrag)

0,00 56 (b), 58, 475 (3) 0,00

39

Direkte und indirekte Positionen des Instituts in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der 

Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich 

anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)

0,00
56 (c), 59, 60, 79, 

475 (4)
0,00

40

Direkte und indirekte Positionen des Instituts in Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals von Unternehmen der 

Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und abzüglich anrechenbarer 

Verkaufspositionen) (negativer Betrag)

0,00
56 (d), 59, 79, 

475 (4)
0,00

41

Regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals in Bezug auf Beträge, die der Vor-CRR-Behandlung 

und Behandlungen während der Übergangszeit unterliegen, für die Auslaufregelungen gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 gelten (d. h. CRR-Restbeträge)

0,00 0,00

41a
Vom zusätzlichen Kernkapital in Abzug zu bringende Restbeträge in Bezug auf vom harten Kernkapital in Abzug zu 

bringende Posten während der Übergangszeit gemäß Artikel 472 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
0,00

472, 472(3)(a), 

472 (4), 472 (6), 

472 (8) (a), 472 

(9), 472 (10) (a), 

472 (11) (a)

0,00

 
davon Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. B. materielle Zwischenverluste (netto), immaterielle Vermögenswerte, 

Ausfälle von Rückstellungen für zu erwartende Verluste usw.
0,00 0,00

41b
Vom zusätzlichen Kernkapital in Abzug zu bringende Restbeträge in Bezug auf vom Ergänzungskapital in Abzug zu 

bringende Posten während der Übergangszeit gemäß Artikel 475 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
0,00

477, 477 (3), 477 

(4) (a)
0,00

davon Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. B. Überkreuzbeteiligungen an Instrumenten des Ergänzungskapitals, 

direkte Positionen nicht wesentlicher Beteiligungen am Kapital anderer Unternehmen der Finanzbranche usw.
0,00 0,00

41c
Vom zusätzlichen Kernkapital in Abzug zu bringender oder hinzuzurechnender Betrag in Bezug auf zusätzliche 

Abzugs- und Korrekturposten und gemäß der Vor-CRR-Behandlung erforderliche Abzüge
0,00 467, 468, 481 0,00

0,00 0,00

davon: ... mögliche Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Verluste 0,00 467 0,00

davon: ... mögliche Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Gewinnes 0,00 468 0,00

davon: ... 0,00 481 0,00

42
Betrag der von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringenden Posten, der das Ergänzungskapital des 

Instituts überschreitet (negativer Betrag)
0,00 56 (e) 0,00

43 Regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals (AT1) insgesamt 0,00 0,00

44 Zusätzliches Kernkapital (AT1) 0,00 0,00

45 Kernkapital (T1 = CET1 + AT1) 9.763.275,93 0,00

46 Kapitalinstrumente und das mit ihnen verbundene Agio 0,00 62, 63 0,00

47
Betrag der Posten im Sinne von Artikel 484 Absatz 5 zuzüglich des mit ihnen verbundenen Agios, dessen 

Anrechnung auf das T2 ausläuft
0,00 486 (4) 0,00

 Staatliche Kapitalzuführungen mit Bestandsschutz bis 1. Januar 2018 0,00 483 (4) 0,00

48

Zum konsolidierten Ergänzungskapital zählende qualifizierte Eigenmittelinstrumente (einschließlich nicht in den 

Zeilen 5 bzw. 34 enthaltener Minderheitsbeteiligungen und AT1-Instrumente), die von Tochterunternehmen begeben 

worden sind und von Drittparteien gehalten werden

0,00 87, 88, 480 0,00

49 davon: von Tochterunternehmen begebene Instrumente, deren Anrechnung ausläuft 0,00 486 (4) 0,00

50 Kreditrisikoanpassungen 0,00 62 (c) und (d) 0,00

51 Ergänzungskapital (T2) vor regulatorischen Anpassungen 0,00 0,00

52
Direkte und indirekte Positionen eines Instituts in eigenen Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen 

Darlehen (negativer Betrag)
0,00

63 (b) (i), 66 (a), 

67, 477 (2)
0,00

53

Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen von Unternehmen der 

Finanzbranche, die eine Überkreuzbeteiligung mit dem Institut eingegangen sind, die dem Ziel dient, dessen 

Eigenmittel künstlich zu erhöhen (negativer Betrag)

0,00 66 (b), 68, 477 (3) 0,00

54

Direkte und indirekte Positionen des Instituts in Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen 

von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (mehr als 10 % und 

abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)

0,00
66 (c), 69, 70, 79, 

477 (4)
0,00

54a davon: neue Positionen, die keinen Übergangsbestimmungen unterliegen 0,00 0,00

54b davon: Positionen, die vor dem 1. Januar 2013 bestanden und Übergangsbestimmungen unterliegen 0,00 0,00

55

Direkte und indirekte Positionen des Instituts in Instrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangigen Darlehen 

von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (abzüglich 

anrechenbarer Verkaufspositionen) (negativer Betrag)

0,00
66 (d), 69, 79, 

477 (4)
0,00

56

Regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals in Bezug auf Beträge, die der Vor-CRR-Behandlung und 

Behandlungen während der Übergangszeit unterliegen, für die Auslaufregelungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 gelten (d. h. CRR-Restbeträge)

0,00 0,00

56a
Vom Ergänzungskapital in Abzug zu bringende Restbeträge in Bezug auf vom harten Kernkapital in Abzug zu 

bringende Posten während der Übergangszeit gemäß Artikel 472 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
0,00

472, 472(3)(a), 

472 (4), 472 (6), 

472 (8) (a), 472 

(9), 472 (10) (a), 

472 (11) (a)

0,00

davon Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. B. materielle Zwischenverluste (netto), immaterielle Vermögenswerte, 

Ausfälle von Rückstellungen für zu erwartende Verluste usw.
0,00 0,00

56b
Vom Ergänzungskapital in Abzug zu bringende Restbeträge in Bezug auf vom zusätzlichen Kernkapital in Abzug zu 

bringende Posten während der Übergangszeit gemäß Artikel 475 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
0,00

475, 475 (2) (a), 

475 (3), 475 (4) 

(a)

0,00

davon Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. B. Überkreuzbeteiligungen an Instrumenten des zusätzlichen 

Kernkapitals, direkte Positionen nicht wesentlicher Beteiligungen am Kapital anderer Unternehmen der 

Finanzbranche usw.

0,00 0,00

56c
Vom Ergänzungskapital in Abzug zu bringender oder hinzuzurechnender Betrag in Bezug auf zusätzliche Abzugs- 

und Korrekturposten und gemäß der Vor-CRR-Behandlung erforderliche Abzüge
0,00 467, 468, 481 0,00

davon: ... mögliche Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Verluste 0,00 467 0,00

davon: ... möglicher Abzugs- und Korrekturposten für nicht realisierte Gewinne 0,00 468 0,00

davon: ... 0,00 481 0,00

57 Regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals (T2) insgesamt 0,00 0,00

58 Ergänzungskapital (T2) 0,00 0,00

59 Eigenkapital insgesamt (TC = T1 + T2) 9.763.275,93 0,00

59a

Risikogewichtete Aktiva in Bezug auf Beträge, die der Vor-CRR-Behandlung und Behandlungen während der 

Übergangszeit unterliegen, für die Auslaufregelungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten (d. h. CRR-

Restbeträge)

0,00 0,00

davon: ... nicht vom harten Kernkapital in Abzug zu bringende Posten ( Verordnung (EU) Nr. 575/2013 , 

Restbeträge) (Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. B. von der künftigen Rentabilität abhängige latente 

Steueransprüche, verringert um entsprechende Steuerschulden, indirekte Positionen in eigenen Instrumenten des 

harten Kernkapitals usw.)

0,00
472, 472 (5), 472 

(8) (b), 472 (10) 

(b), 472 (11) (b)

0,00

Zusätzliches Kernkapital (AT1): regulatorische Anpassungen

Ergänzungskapital (T2): Instrumente und Rücklagen

Ergänzungskapital (T2): regulatorische Anpassungen



davon: ... nicht von Posten des zusätzlichen Kernkapitals in Abzug zu bringende Posten ( Verordnung (EU) Nr. 

575/2013 , Restbeträge) (Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. B. Überkreuzbeteiligungen an Instrumenten des 

Ergänzungskapitals, direkte Positionen nicht wesentlicher Beteiligungen am Kapital anderer Unternehmen der 

Finanzbranche usw.)

0,00
475, 475 (2) (b), 

475 (2) (c), 475 

(4) (b)

0,00

davon: ... nicht von Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringende Posten ( Verordnung (EU) Nr. 575/2013 , 

Restbeträge) (Zeile für Zeile aufzuführende Posten, z. B. indirekte Positionen in Instrumenten des eigenen 

Ergänzungskapitals, indirekte Positionen nicht wesentlicher Beteiligungen am Kapital anderer Unternehmen der 

Finanzbranche, indirekte Positionen wesentlicher Beteiligungen am Kapital anderer Unternehmen der 

Finanzbranche usw.)

0,00
477, 477 (2) (b), 

477 (2) (c), 477 

(4) (b)

0,00

60 Risikogewichtete Aktiva insgesamt 21.990.622,13 0,00

61 Harte Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 43,51 92 (2) (a), 465 0,00

62 Kernkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 43,51 92 (2) (b), 465 0,00

63 Gesamtkapitalquote (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 43,51 92 (2) (c) 0,00

64

Institutsspezifische Anforderung an Kapitalpuffer (Mindestanforderung an die harte Kernkapitalquote nach Artikel 92 

Absatz 1 Buchstabe a, zuzüglich der Anforderungen an Kapitalerhaltungspuffer und antizyklische Kapitalpuffer, 

Systemrisikopuffer und Puffer für systemrelevante Institute (G-SRI oder A-SRI), ausgedrückt als Prozentsatz des 

Gesamtforderungsbetrags)

10,50
CRD 128, 129, 

130
0,00

65 davon: Kapitalerhaltungspuffer 2,50 0,00

66 davon: antizyklischer Kapitalpuffer 0,00 0,00

67 davon: Systemrisikopuffer 0,00 0,00

67a davon: Puffer für global systemrelevante Institute (G-SRI) oder andere systemrelevante Institute (A-SRI) 0,00 CRD 131 0,00

68 Verfügbares hartes Kernkapital für die Puffer (ausgedrückt als Prozentsatz des Gesamtforderungsbetrags) 35,51 CRD 128 0,00

69 [in EU-Verordnung nicht relevant] 0,00 0,00

70 [in EU-Verordnung nicht relevant] 0,00 0,00

71 [in EU-Verordnung nicht relevant] 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

72
Direkte und indirekte Positionen des Instituts in Kapitalinstrumenten von Unternehmen der Finanzbranche, an denen 

das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (weniger als 10 % und abzüglich anrechenbarer Verkaufspositionen)
0,00

36 (1) (h), 45, 46, 

472 (10), 56 (c), 

59, 60, 475 (4), 

66 (c), 69, 70, 

477 (4),

0,00

73

Direkte und indirekte Positionen des Instituts in Instrumenten des harten Kernkapitals von Unternehmen der 

Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (weniger als 10 % und abzüglich 

anrechenbarer Verkaufspositionen)

0,00
36 (1) (i), 45, 48, 

470, 472 (11)
0,00

74 In der EU: leeres Feld 0,00 0,00

75

Von der künftigen Rentabilität abhängige latente Steueransprüche, die aus temporären Differenzen resultieren 

(unter dem Schwellenwert von 10 %, verringert um entsprechende Steuerschulden, wenn die Bedingungen von 

Artikel 38 Absatz 3 erfüllt sind)

0,00
36 (1) (c), 38, 48, 

470, 472 (5)
0,00

0,00 0,00

0,00

76
Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen in Bezug auf Forderungen, für die der 

Standardansatz gilt (vor Anwendung der Obergrenze)
0,00 62 0,00

77
Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf das Ergänzungskapital im Rahmen des 

Standardansatzes
0,00 62 0,00

78
Auf das Ergänzungskapital anrechenbare Kreditrisikoanpassungen in Bezug auf Forderungen, für die der auf 

internen Beurteilungen basierende Ansatz gilt (vor Anwendung der Obergrenze)
0,00 62 0,00

79
Obergrenze für die Anrechnung von Kreditrisikoanpassungen auf das Ergänzungskapital im Rahmen des auf 

internen Beurteilungen basierenden Ansatzes
0,00 62 0,00

0,00 0,00

0,00

80 Derzeitige Obergrenze für CET1-Instrumente, für die die Auslaufregelungen gelten 0,00
484 (3), 486 (2) 

und (5)
0,00

81 Wegen Obergrenze aus CET1 ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) 0,00
484 (3), 486 (2) 

und (5)
0,00

82 Derzeitige Obergrenze für AT1-Instrumente, für die die Auslaufregelungen gelten 0,00
484 (4), 486 (3) 

und (5)
0,00

83 Wegen Obergrenze aus AT1 ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) 0,00
484 (4), 486 (3) 

und (5)
0,00

84 Derzeitige Obergrenze für T2-Instrumente, für die die Auslaufregelungen gelten 0,00
484 (5), 486 (4) 

und (5)
0,00

85 Wegen Obergrenze aus T2 ausgeschlossener Betrag (Betrag über Obergrenze nach Tilgungen und Fälligkeiten) 0,00
484 (5), 486 (4) 

und (5)
0,00

Eigenkapitalquoten und -puffer

Eigenkapitalquoten und -puffer

Anwendbare Obergrenzen für die Einbeziehung von Wertberichtigungen in das Ergänzungskapital

Eigenkapitalinstrumente, für die die Auslaufregelungen gelten (anwendbar nur vom 1. Januar 2013 bis 1. Januar 2022)


